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Amtlicher Anzeiger der Staats-, Gerichts- und Communal-BehÄden.
Zugleich Organ für die Kekannimnchungen-es Kreisansfchujsts des Odertammskreiscs.

Nr. 129. Bad Homburg v. d. H., Mittwoch, den 8. November 1916.
,. m  W'PWHW■R•*»*

Die Satzung für die Regelung des Viehankaufs im
Regierungsbezirk Wiesbaden vom 8. Februar 1916 ist
nach der Anordnung der Landeszentral-Behörden- vom 32.
August 1916 geändert und erhält folgende neue Fassung:

Satzung
für den Viehhandelsverband (Eefchäftsabteilung der Be-
zirks-Fleifchstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden in

Frankfurt am Main).
8 l.

Zur Regelung der Beschaffung, des Absatzes und der
Preise von lebendem Vieh (Rindern, Kälbern, Schafen
und Schweinen) ist auf Grund der Verordnung des Bun¬
desrats zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Er¬
richtung von Preisprüfungsstellen und der Versorgungs¬
regelung vom 26. September 1915 (Reichs-Eefetz-Blatt S.
607) und vom 4. November 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 728),
sowie der Bekanntmachung über Fleischversorgung vom 27.
März 1916 (Reichs-Gefetzbl. S . 199) für den Umfang des
Regierungsbezirks Wiesbaden ein Verband gebildet.

Der Verband führt den Namen „Viehhandelsverband
für den Regierungsbezirk Wiesbaden" : er ist rechtsfähig
und hat seinen Sitz in der Stadt Frankfurt a. M., Unter¬
mainanlage Nr. 9.

8 2.
Der Verband bildet nach § 3 Abf. 2 der Verordnung

vom 22. August 1916 die Geschäftsabteilungder Bezirks¬
fleischstelle: er hat nach § 2 Absatz3 der Anordnung der
LanÄeszentralbehördenvom 15. Februar 1916 den An¬
ordnungen des Landesfleischamts (Zentral -Viehhandels-
verband) Folge zu leisten.

8 3.
Der Verband verfolgt nur gemeinnützige Zwecke.

8 4.
Aufgabe des Verbandes ist die Ueberwachung und Re¬

gelung der Beschaffung des Absatzes von Schlacht-, Zucht-
und Nutzvieh im Verbandsbezirk.

Zur Beschaffung gehören auch Mahnahmen zur Hebung
und Wiederherstellung der Viehzucht und Viehhaltung.
Solche Maßnahmen müssen jedoch durch Vermittel¬
ung  der Landwirtschastskammernoder im E i n v er¬
stä n d n i s mit ihnen getroffen werden.

Im einzelnen kann der Verband
a) Bestimmungen über den An- u. Verkauf von Schlacht¬

vieh, Zucht- und Nutzvieh treffen, insbesondere be¬
stimmen, daß lebendes Vieh nur an den Verband oder
zu dessen Verfügung zu verkaufen oder zu liefern ist:

>') die Preise wie die beim Ankauf und Verkauf zulässigen
Aufschläge zu diesen Preisen festsetzen:

>■) den Ankauf und Verkauf von lebendem Vieh für eigene
Rechnung oder kommissionsweise übernehmen:

0) die Höhe der von ihm in Anspruch zu nehmenden Ver¬
gütungen und Aufschläge beim An- und Verkauf von
Vieh bestimmen:

'') von jedem, den Bestimmungen der Satzungen unter¬
liegenden Ankäufe von Zucht- und Nutzvieh im Ver¬
bandsbezirk eine Abgabe bis zu X> vom 100 des Rech¬
nungsbetrages. beim Kommissionshandel mit Vieh bis
zu y2 v. 100 des dem Verkäufer zustehenden Rechnungs¬
betrages von den Mitgliedern des Verbandes erheben:

f) in bestehende Vieh-Lieferungsverträge eintreten:
s) Versicherungen für solche Schäden übernehmen, die j

durch die Haftung für Hauptmängel, durch Eintreten >

anderer Mängel oder durch Transporte und dergl.,
entstehen.

8 5.
Mitglieder des Verbandes find: alle Viehhändler,

landwirtschaftliche Genossenschaften und Vereinigungen
und Fleischer, die am 1. 9. 1916 Mitglieder des Verban¬
des und im Besitze der Ausweiskarte gewesen und noch
sind.

8 6.
Auf Antrag tönen Mitglieder des Verbandes werden:

1. Viehhändler, die im Verbandsbezirk ihre gewerbliche
Niederlassung haben:

2. Viehhändler und landwirtschaftliche Genossenschaften,
die, ohne im Verbandsbezirke eine gewerbliche Nieder¬
lassung oder ihren Sitz zu haben, im Verbandsbezirk
Vieh kaufen oder Kommissionshandel mit Vieh betrei¬
ben wollen:

3. Fleischer, die im Verbandsbezirke Vieh vom Landwirt
oder Mäfter zur Schlachtung für das eigene Geschäft
kaufen- wollen:

4. Landwirtschaftliche Vereinigungen (Zuchtgenossenschaf¬
ten, Zuchtverbände), Einrichtungen! der Landwirt¬
schaftskammer und Genossenschaften, die ihren Sitz im
Verbandsbezirkehaben.

8 ?.
Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom Vor¬

stände eine Ausweiskarte. Genossenschaften und Vereini¬
gungen im Sinne des 8 6 erhalten für die von ihnen be-
zeichneten Personen Ausweiskarten. Sofern für eine Ge¬
nossenschaft mehrere Personen- Ausweiskarten erhalten
sollen, sind neben der Hauptausweiskarte für den Haupt¬
vertreter Nebenkarten auf die übrigen Personen auszu¬
stellen. Händler, die Aufkäufer beschäftigen, haben für
diese auf den Namen lautende Nebenkarte zu beantragen.

Die Ausweiskarten find von den Verbandsmitgliedern
bei jedem ihnen nach 8 9 vorbehaltenen Viehhandelsge¬
schäfte ohne Aufforderung vorzulegen.

8 8.
Die Erteilung von Ausweiskarten kann aus wichtigen

Gründen versagt werden.
Ueber die Erteilung entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand kann einem Mitgliede die Ausweiskartc

(8 5) entziehen, wenn Gründe vorliegen, die seine Unzu¬
verlässigkeit ergeben oder wenn das Mitglied den Bestim-
munngen dieser Satzung oder den nach8 4 erlassenen An¬
ordnungen des Vorstandes zuwiderhandelt.

Die Ausweiskarte kann außerdem vom Vorstände zu¬
rückgenommen werden, wenn sich nachträglich Umstände er¬
geben, welche die Versagung der Erlaubnis rechtfertigen
würden. Im Falle der Zurücknahme der Ausweiskarte
kann den Beteiligten die gezahlte Gebühr zurückerstattetwerden.

Mit der Entziehung oder Zurücknahme der Auswvis-
karte verliert das Mitglied das Recht zum Handel mit
Vieh im Verbandsbezirk.

Ueber Beschwerden wegen Versagung, Entziehung oder
Zurücknahme von Ausweiskarten entscheidet der Regie¬
rungspräsident engültig.

Wird einem Mitgliede die Ausweiskarte entzogen
oder wird ste zuriickgenommen, so werden damit gleich¬
zeitig die für seine Aufkäufer ausgestellten Nebenkarten
ungültig.
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band eine Gebühr zu zahlen , di«- nach. » -scĥ des Bor-Landes eine einmalige oder jährliche fern ftn .
5,X unter zustimmung Der B -.

" " äfÄnb 'Äst , SJtitflliebern auf ihr . » An.
ttaq ben Austritt zu gestatten und über dre ganze oder
teilweise Rückzahlung der Mitglredskartengebuhren (
9) Bestimmungen zu treffen . ^

Der Ankauf von Vieh beim Landwirt oder Master zur
Schlachtung und zum Weiterverkauf sowie der kommis¬
sionsweise Ĥandel mit Vieh im Verbandsbezirkist außer
dem Verbände selbst nur den Derbandsmrtglredern dre
von dem Vorstände eine Ausweiskarte erhalten haben,

**$1?'«uem.Wa.te »ibi leine»Anlp.nch«utbi«Su*
Übung des Handels , falls der Verband oder Mit Zustim¬
mung der Bezirksfleischstelle die Kommunalverbande mrtw mit hie vach89der Bundesratsverordnung über

die ^Zleischoersorgung kom 27. März 1915 (Reichs-Eesetzbl.
erforderlich werdenden Umlagen einschränkende Anord - ^

HS  S 'LLq » « an,n.«3 « - '
abwickelt, hat nicht die Mitgliedschaft beim Verbände zur
Voraussetzung .*)

8 -l" .
Draan des Verbandes ist der Vorstand.
Mit Zustimmung des Regierungspräsidenten kann als

zweites Organ ein Beirat gebildet werden.

Der Vorstand führte die Geschäfte des Verbandes unter
Leitung des Vorsitzenden. Der Vorstand erlaßt ^
8 4 erforderlichen Anordnungen . Dre von dem Vorstand
nach 8 1l Abs. 2 der bisherigen Satzung erlassenen Anord-
nungen bleiben in Kraft . ^

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und minde-

']t C"ft ür̂en̂Vor sitze ndenwerden ein oder mehrere Stell¬
vertreter ernannt Für die Mitglieder werden gleich-

hie Mitglieder und deren Stellvertreter ernennt aus
Widerruf der Regierungspräsident . Von den Mitgliedern
werden mindestens zwei von den Handelskammern aus
der Zahl der im Regierungsbezirk Wiesbaden nnsassiger
Viehhändler und mindestens zwei von der Landwir .-
schaftskammer vorgeschlagen. Das Gleiche gilt für
stellvertretenden Mitglieder.

Der Vorsitzende, die Mitglieder und dre Stellvertreter
der Mitglieder sind ehrenamtlich tätig . Sie erhalten Er¬
satz ihrer Barauslagen oder an deren Stelle Pauschfatze.
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Stellvertreter mindestens zwei Mitglieder oder d

^ " L °LLlWe " L -n" mit Stimmenmehrhell
»i»i « e Stimm- de- V°r!„ enben

oder seines Stellvertreters den Ausschlag.
^ Der Vorstand weist sich aus durch erne Bereinigung

des Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks W
baden über seine Zusammensetzung. , tDer Vorsitzende oder einer ferner Srellvertreter suyrl
die laufenden Geschäfte des Vorstandes. Er vertritt den
Vorstand nach außen, verhandelt rn dessen Namen Mit Be¬
hörden und Privatpersonen , führt den Schriftwechsel und
reiibnet alle Schriftstücke im Namen des Vorstandes. Er
kann in den laufenden Geschäften einen Angestellten tnn
der Zeichnung von Schriftstücken beauftragen; aus dessen
Zeichnung muh das Auftragsverhaltnrs und ferne SU-

^ "uftunden ^ und" Rechtsgeschäfte, _welche den Verband
gegen Dritte verbinden sollen, ebenso Vollmachten müssen
vom Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter und
einem Mitgliede des Vorstandes unterzeichnet sern.

—
ZsS s

*1 Für den Fall eines nicht gewerbsmäßigen Ankaufs
von Vieh durch einen Landwirt bei einem Landwirt ist zu
einem Transport auf der Eisenbahn erne Bescheinigung
der Polizeibehörde des Versandortes erforderlich .- daß der
Versand gestattet ist. Rach der Anordnung der Wstandi-
gen Herren Ressortminister vom 19. 1. 16 — I A Ie  613
soll die Ortspolizeibehörde diese Bescheinigung in der
Regel ausstellen , wenn es sich um einen Versand von
Vieh aus einem landwirtschaftlichen Betriebe an einen
anderen landwirtschaftlichen Betrieb handelt.

Der Vorstand kann bestimmen , daß es zum ausschließ¬
lichen Handel mit Ferkeln und Läuferschweinen tm Ge¬
wicht unter 30 Kilogramm für das Stuck der Lofung einer
Ausweiskarte nicht bedarf.

8 13.
kEilt nur . wenn ein Beirat nach 8 10 gebildet wird .)
Der Beirat besteht aus mindestens sechs Mitgliedern.

Die Mitglieder werden vom Regierungspräsidenten _ -
nannt . und zwar je zwei auf Vorschlag der Handelskam-
meDN unÄ ^

Der Beirat wird vom Vorstande nach Bedarf, Minde¬
stens jedoch einmal jährlich berufen: es ist ihm ein Jahres¬
bericht und der Geschäftsabschluß vorzulegen.

8 14.
Die Einnahmen des Verbandes müssen nach Deckung

der Derwaltungskosten , zu denen auch die Kosten der Ge^
schäftsführung der Bezirksfleischstelle gehören und nach
Abzug der vom Landesfleischamt vorgejchriebenen Rück¬
lagen zur Hebung und Wiederherstellung der Viehzucht
und Viehhaltung (8 4 Abs. 2) Verwendung finden

Dem Landesfleischamt (Zentral -Viehhandelsverbandj
ist zu dem gleichen Zwecke, namentlich für Verbände, die m
Ermangelung eigener Mittel an der Erfüllung dieser
Aufgaben zurückstehen müssen, von dem bei Jahresab¬
schluß sich ergebenden bilanzmäßigen Umsatz bis zu erns
vom Tausend zu überweisen. Die Höhe der Satze wird vom
Landesfleischamt nach Anhörung der Verbandsvorsitzenden

festgesetzt. ^ ^ >
Der Vorstand ist nach den von dem Landesfleischam.

aufgestellten Richtlinien befugt , zur Förderung der Vieh¬
zucht im Einvernehmen mit der Bezirksfleichstelle ein¬
malige Aufwendungen zu machen und Darlehen zu ge-

wa^ en edarf ^ictJU ber  Genehmigung Regierungs¬
präsidenten . Sofern die Zuwendungen und Darlehen den
Betrag von 50 000 Mk. übersteigen , ist dem Landesfleifch-
amt von der Bewilligung Kenntnis zu geben.

8 16.
Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalender¬

jahr . Das erste Geschäftsjahr umfaßt dre Zeit bis zum
31. Dezember 1916.

8 17.
Der Vorstand hat binnen zwei Monaten nach Beendi¬

gung eines jeden Geschäftsjahres die Zahresrechnung auf¬
zustellen. Die Prüfung und Abnahme erzolgt durch das
Landessleischamt (Zentral -Viehhandelsverband).

8 18.
Zu Aenderungen dieser Satzung ist nach Anhörung des

Vorstandes der Regierungspräsident des Regierungsbe¬
zirks Wiesbaden unter Zustimmung des Landesfletzch-
amts befugt. ^ ^

l Die Bekanntmachungen des Vorstandes erfolgen in den
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tralbebörben aufgelöst. Die ßtquibation unta Regung der
Schlußrechnung erfolgt durch den Vorstand, dre Prüfung
der Schlußrechnung durch den Regierungspraftdenlen

Ueber die Verwendung eines nach Deckung der Ver¬
bindlichkeitenetwa sich ergebenden Ueberfchuffes be,chltetzt
nach Anhörung der Bezirk sfleischstelle zu Zwecken der For-
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Veröffentlicht.
Bad Homburg  v . d. Höhe, 2. 11. 1916.

De!r Königliche Landrat.
I . B .: v. B er nu s.

mutt vw _ _ -—

Brotzusatzmarken.
t (*«• ci - ■*vt Kov'j.VriPtl
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Brotzusatzmarken werden für di- Folge in der zweiten Woche der
Brotkartenperiode

a) für Schwerarbeiter,
soweit sie nickt de» Arbeitgebern selbst zngestcllt werden:

am Di -ndtag für die Anfangsbuchstaben der Fmailiennamen A- G
Mittwoch /, ir , "
Donnerstag „ n " « _o
Freitag „ /» "

b) für jugendliche Personen
im Alter van 12— 17 Jahren nachmittags von 2—6 Uhr

am Dienstag für die Anfangsbuchstaben der Familiennamen A- G
„ Mittwoch ,, n " M _ R
„ Donnerstag „ „ " @_o
,, Freitag „ >, " , °

im Lebensmittelbüro bezw. Bezirksvorsteherbüro Kirdorf ausgegeben
Interesse einer ordnungsmäßigen Abwickelung der Geschäfte m

den genannten Büros muß dringend ersucht werden, die festgesetzten
Stunden einzuhalten.

Bad Homburg v. d. H., den 7. November 1916.
Der Magistrat.
Lebensmittelversorgung.

Idealste Lagerung
von

II.
nach System Karch

R. P. A., D. R. G. M.)
Allein-Bertrieb für Hessen-Nassau

Wilhelm Hencke, Baugeschäft
Frankfurta. M.

Licenzen für Slädie und Bezirke zu vergeben.

Kartoffelbestandsaufnahme.
„ T IWh 'l

3u beziehen äurch Sie
Kreisblaffärucherei

HJöctien-Ueberticht für gewerbliche
unö Hausfchlachtungen.

Erlaubnislcheine für tlausfchlachfungen-
Srtiladitbüdier für Metzgereien.
Bejugsfcheine für Kleiber etc.

Meblanzeigen
öueheranjeigen.

Beflellharten für Mebl
Auf Anordnung des Herrn Landrats (Kreisblatt Nr. 128b ) fin- BeldieilllBUnoen Ober Brof- UH0 Socket-

.. - rt 1qi r  mnp Aufnahme der Kartoffelvorräte statt , Karfenabfctinifte.

Presssohlen

det am l" e“mber 1916 eine Aufnahme der Kartoffelvorräte statt,
wozu ieder Haushaltung ein Formular zugestellt wird.

Anzeigepflichtig sind die gesamten Speise-Kartcdfelvorraite we
sich am 10. ds. Mts. im Besitz des Anzeigenden befinden . Die An
gaben sind in Zentnern tu machen ; Abzüge für den eigenen Ge¬
brauch , für Futter - und Saatzwecke sind nicht ?ulas “S; ,

Ausser der 'Anmeldung des Bestandes haben Kartoffelei zeugei
Angaben über ihre Kartoffel -Anbauflächen und die auf denselben
erzfeite Ernte unter Benutzung des Vordruckes .auf den Anzeige

mularen au8gefimten  Formulare erfolgt ab 11 Novem¬
ber früh . Sollte einer Haushaltung versehentlich em Formularnich J | SoMenMumer mal|  sfüthe in 3 OrBSen
überbracht werden , so ist der Haushaltungsvorstand veipflichtet sich p sm 2 3 ung 4 p[g.
auf dem Lebensmittelbüro ein solches abzuholen . I c„u.. „ta,n„a. k°ck>̂ ch«,a Sfürftem

Im Uebrigen verweisen wir auf die Bekanntmachung des Heil
Tnndrats vom 2 ds. Mts. im Kreisblatt Nr. 128 b.

Wer die Anzeige nicht oder nicht in der gesetzten Gefängnis
unrichtige oder unvollständige Angaben mach wird mit Gehtngn s
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu Mk. 1500

Bad Homburg v. d. Höhe, den 8. November 1916.
Der Magistrat.

Leb en smittelversor gung.

[Uiunei, uuuic jiutiit ... -
p. Stück2, 3 UNS4 plg.

Sohlenfchoner, fecbseckige Sfüthe in
3 öröüenp. Sfücft3, 4 UNS5 pfg

3.B.Koffer jr.,J«iiii« iit| ,
Louisenstraße 70. Lederwarengeschaft.

4 Zimmerwohnung
r .. mü  nffom Qnfipüfiv infnrt

(neu hergerichtet) mit allem Zubehör, sofort
zu vermieten. Lonisenftraste7»



ibei Men und so schwer verletzt, daß sie kurz nach der Ein-
LHH sniing ms Krankenhaus verstarb. — Die Kriminal-
tiiller« hei verhaftete den 30jährigen Schneider Karl Datzbach
e Lchr Hanau, den 33jährigen Arbeiter Ernst Apel aus
:mii>e Narzfeld und die 21jährige Elisabeth Daubenheimer
beistÄ!Udenheim, ein Einbrechertrio , das im Ostende der
rhÄ «dt im Laufe der letzten Monate eine große Anzahl
lijtonJ»Küche verübte und dabei erhebliche Beute machte.
:\m f* t Wchkfnjrt <*. Bi., 7. Nov. Auf dem Hauptbahnhof

Lohr wurden große Mengen Butter und viele andere
eleW»lWmittel beschlagnahmt , die von hiesigen wohlhaben-
os A Leuten auf allen Schleichwegen im Spessart zusammen-

^f> waren und unter allen möglichen Deklarationen
auf säs hier geschafft werden sollten. Die Herrschaften
it Kiii Kn für die Lebensmittel sehr hohe, weit die
nM Wtze überragende Preise bezahlt.

t hiinfeld, 6. Nov . Regierungsrat a . D. Lucke ist von
Verwaltung des Landratsamtes Hünfeld vorläufig

^ n-r Nutzen worden . Die Verwaltung übernimmt Regie-
nv *̂ izereferendar von Möller -Heiligenthal,
g e f Eichelsdorf bei Nidda , 7. Nov. Zu Anfang dieses

tesM̂ordete der Schreiber Albert Seum aus Kohden
un >i Braut Frida Freymann in Nidda . Für diese Tat

“iw vom Kriegsgericht zu Siraßburg , da er bei der

Verübung des Verbrechens Soldat in Schlettstadt wa , zu
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.

ch Rüdesheim , 7. Nov. Der Privatmann Seucker, eine
in Weinkreisen bekannte Persönlichkeit, wurde das Opfer
eigener Unvorsichtigkeit. Er vergaß den Eashahn seines
Schlafzimmers abzuschließen und erlitt infolgedessen den
Tod durch Gasvergiftung.

f Biedenkopf, 7. Nov. In der Eisensteingrube „Sohl¬
grund " bei Günterod wurde der 18jährige Bergmann
Adam Würtz von niedergehenden Gesteinsmassen getöter.
Ein Mitarbeiter erlitt erhebliche Verletzungen.

— Beuthen, 7. Nov. Heute mittag 1 Uhr fuhr auf der
Station Radzionkau der Personenzug 363 bei der Einfahrt
infolge Ueberfahrens des Haltesignals auf den rangieren¬
den Eüterzug 8504. Der Materialschaden ist gering . 25
Personen wurden verletzt, darunter drei schwer. Der Be¬
trieb konnte um 4 Uhr nachmittags wieder ausgenommen
werden.

Uermifcbte Nachrichten.
— 100 000 Mk. Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung.

Das „V. T ." meldet aus Bielefeld : Die Strafkammer ver¬
urteilte die Fabrikanten Wilhelm und August Blase aus

Lübecke wegen Tabaksteuerhinterziehung zu der höchst zu¬
lässigen Geldstrafe von je 100 000 Mark oder 2 Jahren
Gefängnis.

— 25 Prozent Gewinn , Die Strafkammer München-
Eladbach verurteilte den Großhändler Roth aus Süchteln,
welcher Zwiebeln für 26 Mark den Zentner eingekauft und
für 37 Mark an die Stadt Witten verkauft hatte , wegen
Wuchers zu 1000 Mark Geldstrafe . Das Gericht nahm
an , da 25 Prozent Gewinn die äußerste Grenze für einen
Handelsauftrag sei.

Kurhaus-Konrerte.
Donnerstag , den 9. Nov., nachmittags von 4—5V2 Uhr,

in der Wandelhalle Konzert . Leitung : Herr Bruno Wild.
1. Ungarischer Marsch (Raimann ). 2. Ouvertüre z. Oper
Die beiden Husaren (Doppler ) . 3. Lieb Eroßmüttercheir,
Menuett (Aletter ). 4. Potpourri a . d. Operette Die
Afrikareise (Suppe ). 5. Am himmelblauen See , Walzer
(Millöcker) . 6. Heimweh, Melodie (Jungmann ) . 7. Der
Eondolier , Intermezzo (Powell ) .

Im Kurhaustheater abends 7X- Uhr , „Der lachende
Ehemann ", Operette in 3 Akten.

Herka,lf von Salzheringen.
i Am Donnerstag den 9. ds. Mts . werden in den Marktlouben He-

M »ezu 27 Pfg . für das Stück abgegeben. Jede Person mit den An-
adenl Buchstaben des Familiennamens L—Z erhält ein Stück. Die Lebens¬
fast Marte vorzuzeigen.

Homburg v. d. Höhe, den 8. November 1916
Dev Magistrat.
sLebensmittelversorgung.j

einer werten Kundschaft von Gonzen¬
heim und Homburg die Mitteilung, daß ich

j ^ Geschäft, von morgen Donnerstag , den K.
•"dember ab, die Wintermonate schließen werde.

Darmstädter Hof
Fritz Hasselmann.

Hamburger^ Kriegerverem.
Freitag , den 10 . November , abends9 Uhr̂ in der „Goldnen Rose^

Hauptversammlung.
Tagesordnung:

1. Begrüßungsansprache des Vorsitzenden.
2. Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung.
3. Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr und Verleihung von

Auszeichnungen für 25jähr. Mitgliedschaft.
4. Rechnnngsablage.
5. Wahl von Revisoren und Delegierten.
6. Neuwahl der statutengemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder.
Um zahlreiches Erscheinen bitret

_Der Vorstand

Karte von Rumänien
und Nachbargebiete in unserer Geschäftsstelle

erhältlich.
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